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§ 8 WKlG 1996 Baubewilligungen
 WKlG 1996 - Wiener Kleingartengesetz 1996

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

1. (1)Im „Grünland - Erholungsgebiet - Kleingartengebiet“ und „Grünland - Erholungsgebiet - Kleingartengebiet für

ganzjähriges Wohnen“ sowie auf vorübergehend kleingärtnerisch genutzten Flächen ist für Neu-, Zu- und

Umbauten von Kleingartenhäusern und Kleingartenwohnhäusern sowie für die Umwidmung eines

Kleingartenhauses in ein Kleingartenwohnhaus nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen eine Baubewilligung

erforderlich. Alle anderen Bauführungen in Kleingärten und auf vorübergehend kleingärtnerisch genutzten

Flächen bedürfen weder einer Baubewilligung noch einer Bauanzeige; das Erfordernis der Zustimmung des

Grundeigentümers nach Maßgabe zivilrechtlicher Bestimmungen bleibt unberührt. Für die Errichtung von

Gemeinschaftsanlagen gelten ausschließlich die Bestimmungen der Bauordnung für Wien.

2. (2)Bei Neu-, Zu- oder Umbauten von Kleingartenwohnhäusern sowie von Kleingartenhäusern im „Grünland -

Erholungsgebiet - Kleingartengebiet“ und im „Grünland - Erholungsgebiet - Kleingartengebiet für ganzjähriges

Wohnen“ sind der Behörde nur vorzulegen:

1. 1.Baupläne in zweifacher Ausfertigung; die Baupläne sind von einem nach den für die Berufsausübung

maßgeblichen Vorschriften hiezu Berechtigen zu verfassen und von diesem gemäß der Bestimmung des

§ 65 Abs. 1 Bauordnung für Wien zu unterfertigen;

2. 1a.Zustimmung des Eigentümers (aller Miteigentümer), wenn der Bauwerber nicht selbst Eigentümer oder

nur Miteigentümer des Kleingartens ist;

3. 2.der Nachweis der Bewilligung des Kleingartens, wenn die erforderliche Abteilungsbewilligung noch nicht

verbüchert ist;

4. 3.bei der Errichtung von Kellergeschoßen eine statische Vorbemessung einschließlich eines Fundierungs-

und Baugrubenumschließungskonzeptes oder ein Gutachten, dass bei dem Bauvorhaben aus statischen

Belangen keine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen sowie das Eigentum zu besorgen

ist; diese Unterlagen sind von einem nach den für die Berufsausübung maßgeblichen Vorschriften

berechtigten Sachverständigen für das einschlägige Fachgebiet zu erstellen.

1. (2a)Bei Neu-, Zu- oder Umbauten von Kleingartenwohnhäusern ist zusätzlich zu den Unterlagen gemäß Abs. 2

über Aufforderung der Behörde jeweils in elektronischer Form vorzulegen:

1. 1.den durch einen nach den für die Berufsausübung maßgeblichen Vorschriften berechtigten

Sachverständigen für das einschlägige Fachgebiet erbrachten Nachweis über den Wärme- und Schallschutz

(Bauphysik) und

2. 2.den Nachweis, dass die technische, ökologische und wirtschaftliche Einsetzbarkeit hocheffizienter

alternativer Systeme berücksichtigt wird (§ 118 Abs. 3, 3a und 3e der Bauordnung für Wien),

3. 3.einen gültigen Energieausweis (§ 118 Abs. 5 der Bauordnung für Wien) und

4. 4.eine Erklärung über den sommerlichen Wärmeschutz.

2. (3)Die Baupläne haben folgende Angaben zu enthalten:

1. 1.die Lage und Größe des Kleingartens innerhalb des Widmungsgebietes; ferner die Lage der benachbarten
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Liegenschaften, deren Einlagezahlen sowie die Namen und Anschriften aller ihrer Eigentümer;

2. 2.die Lage und Größe des Gebäudes unter Angabe der Abmessungen und der Abstände zu den

Kleingartengrenzen sowie der Nebengebäude, der Dachvorsprünge, der Balkone, der Lichtschächte, der

Kellerabgänge und der anderen baulichen Anlagen, die der bebauten Fläche des Kleingartens zugerechnet

werden;

3. 3.den Nachweis der Einhaltung des zulässigen obersten Abschlusses des Gebäudes über dem verglichenen

Gelände und der zulässigen Gesamtkubatur unter Darstellung der Gebäudehöhen im Wege der

Fassadenabwicklung und der Dachform sowie der Höhenlage des anschließenden Geländes einschließlich

allfälliger Geländeveränderungen;

4. 4.die Angabe über die Art der Beseitigung der Abwässer;

5. 5.bei Kleingartenwohnhäusern Nachweise über den Wärmeschutz und den Schallschutz;

6. 6.den Nachweis über das Ausmaß der gärtnerisch auszugestaltenden und der unversiegelten Fläche;

7. 7.die Leistung (kWp) der aufgrund der Bauordnung für Wien verpflichtend zu errichtenden

Fotovoltaikanlagen.

3. (4)Nach Vorlage der vollständigen Unterlagen darf nach Anzeige des Baubeginns (§ 124 Abs. 2 der Bauordnung

für Wien) mit der Bauführung begonnen werden.

4. (5)entfällt; LGBl. Nr. 91/2001 vom 23.10.2001.

5. (6)Ergibt die Prüfung der Angaben in den Bauplänen gemäß Abs. 3, dass die Bauführung unzulässig ist, hat die

Behörde binnen drei Monaten ab tatsächlicher Vorlage der vollständigen Unterlagen die Bauführung mit

schriftlichem Bescheid unter Anschluss der Baupläne zu untersagen. Wird die Bauführung untersagt, ist sie

einzustellen.

6. (7)Untersagungsbescheide gemäß Abs. 6 gelten auch dann als rechtzeitig zugestellt, wenn sie der Behörde wegen

Unzustellbarkeit zurückgestellt werden.

7. (8)Nachbarn (§ 134 Abs. 3 der Bauordnung für Wien) können ab Einreichung des Bauvorhabens bei der Behörde

Akteneinsicht (§ 17 AVG) nehmen und bis längstens drei Monate nach dem Baubeginn (Abs. 4) Einwendungen im

Sinne des § 134a der Bauordnung für Wien vorbringen und damit beantragen, dass die Baubewilligung versagt

wird. Vom Zeitpunkt der Erhebung solcher Einwendungen an sind die Nachbarn Parteien. Eine spätere Erlangung

der Parteistellung (§ 134 Abs. 4 der Bauordnung für Wien) ist ausgeschlossen. Bei nachträglichen

Baubewilligungen hat der Bauwerber die Nachbarn von der Einreichung des Bauvorhabens bei der Behörde

nachweislich in Kenntnis zu setzen; dieser Nachweis ist den Einreichunterlagen anzuschließen. Der Lauf der Frist

für die Einwendungen beginnt in diesem Fall mit dem Tag, an dem die Nachbarn von der Einreichung des

Bauvorhabens nachweislich Kenntnis erhalten haben.

8. (9)Die Versagung der Baubewilligung hat mit schriftlichem Bescheid unter Anschluß der Baupläne zu erfolgen.

Wird die Baubewilligung versagt, ist die Bauführung einzustellen.

9. (10)Erfolgt keine rechtskräftige Untersagung der Bauführung oder Versagung der Baubewilligung oder erlangen

die Nachbarn keine Parteistellung gemäß Abs. 8, gilt das Bauvorhaben hinsichtlich der Angaben in den Bauplänen

gemäß Abs. 3 als gemäß § 70 der Bauordnung für Wien bewilligt; § 70a Abs. 11 der Bauordnung für Wien gilt

sinngemäß. Maßgebend für die Beurteilung des Bauvorhabens ist die Rechtslage im Zeitpunkt der Vorlage der

vollständigen Unterlagen.

10. (11)Liegt ein bewilligter Kleingarten nicht vor, sind die Abs. 1 bis 10 sinngemäß anzuwenden, wobei aber die

Bewilligung nur als gemäß § 71 der Bauordnung für Wien erteilt gilt.

11. (12)§ 69 der Bauordnung für Wien ist nicht anzuwenden.

12. (13)Die Einreichung von Unterlagen wird unwirksam, wenn binnen zwei Jahren ab vollständiger Vorlage bei der

Behörde mit der Bauführung nicht begonnen oder der Bau nicht innerhalb zweier Jahre nach Baubeginn

vollendet wird.
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